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1 Heißes Thema: Registrierkassenpflicht 

Die Diskussion um die Verpflichtung zur Führung einer Registrierkasse als Gegenfinanzierungs-
maßnahme der Steuerreform 2015/16 lässt immer noch zahlreiche Zweifelsfragen offen. Aufgrund 
der vorliegenden Barumsatzverordnung (BarUV) 2015 und der als Entwurf vorliegenden Regist-
rierkassensicherheitsverordnung (RKSV) ergibt sich derzeit folgendes Bild für den Unternehmer: 
 

1.1 Registrierkassenpflicht ab 1.1.2016 

Betriebe müssen ab 1.1.2016 grundsätzlich alle Barumsätze einzeln mit einer elektronischen Registrier-
kassa (oder einem anderen elektronischen Aufzeichnungssystem) aufzeichnen.  Um diese Aufzeichnun-
gen auch gegen Manipulationen zu schützen, ist ab 1.1.2017 die Registrierkasse mit einer entsprechen-
den Sicherheitseinrichtung auszustatten.  
 
Betroffen sind all jene Betriebe, die einen Jahresumsatz von mehr als € 15.000 und davon über € 7.500 
als Barumsätze erzielen. Achtung: der Begriff „Barumsätze“ umfasst nicht nur alle Umsätze, bei denen 
die Gegenleistung nach dem landläufigen Verständnis mit physischem Bargeld, sondern  auch jene Um-
sätze, wo die Bezahlung mit Bankomat- und Kreditkarten, Barschecks, Gutscheinen, Bons und Ge-
schenkmünzen erfolgt. Nicht darunter fallen Zahlungen, die per Erlagschein oder e-Banking getätigt wer-
den. 
 
Die Grenzbeträge von € 15.000 bzw € 7.500 sind als Nettobeträge zu verstehen. 
 
Werden die entsprechenden Umsatzgrenzen in einem UVA-Zeitraum erstmals überschritten, dann tritt 
die Registrierkassenpflicht sehr rasch ein, nämlich mit Beginn des viertfolgenden Monats (nach Ende 
des Voranmeldungszeitraums des erstmaligen Überschreitens). Das heißt, ab Überschreiten der Um-
satzgrenzen gibt es nur eine kurze „Schonfrist“ zur Anschaffung und Implementierung einer Registrier-
kassa. 
 

Beispiel: Beim erstmaligen Überschreiten der Umsatzgrenzen im März 2016, ist ab 1.Juli  2016 
eine Registrierkasse zu verwenden.  
Achtung: Laut den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage ist für die Berechnung auch 
das erstmalige Überschreiten im Jahr 2015 maßgebend. Werden die Umsatzgrenzen zB im No-
vember 2015 überschritten besteht Registrierkassenpflicht ab 1. März 2016.  

 
Um die Unveränderbarkeit der Umsätze sicherzustellen, sind die Registrierkassen ab 1.1.2017 mit einer 
speziellen technischen Sicherheitseinrichtung auszustatten bzw nachzurüsten. Diese Sicherheits-
einrichtung muss mit Hilfe einer kryptografischen Signatur die einzelnen Umsätze sicher speichern. Jede 
Registrierkasse ist über FinanzOnline zu registrieren und erhält eine eigene Kassenidentifikations-
nummer. Technische Details sind in der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) geregelt.  
 
TIPP: Da die derzeit angebotenen Kassensysteme noch nicht über eine kryptografische Signatur verfü-
gen, gilt es sicher zu stellen, dass der Kassenanbieter dies im Laufe des Jahres 2016 nachrüsten kann.  
 
 

1.2 Ausnahmen von der Registrierkassenpflicht 

Wie bisher kann die Tageslosung vereinfacht durch Rückrechnung aus den gezählten Kassenend- und 
Anfangsbeständen (sogenannter „Kassasturz“) in folgenden Fällen ermittelt werden und zieht keine Re-
gistrierkassen- und Belegerteilungspflicht nach sich: 
• „Kalte-Hände-Regel“: Betriebe mit einem Jahresumsatz von bis zu maximal € 30.000 und Haus zu 

Haus Umsätzen oder Umsätzen auf öffentlichen Orten (zB: Fiakerfahrer, Christbaumverkäufer, Maro-
nibrater etc.)  

• Gemeinnützige Körperschaften und kleine Vereinsfeste: unentbehrliche Hilfsbetriebe von abga-
benrechtlich begünstigten Körperschaften und entbehrliche Hilfsbetrieb iS der Regelung für kleine 
Vereinsfeste; 

• Für Automaten, die nach dem 31.12.2015 in Betrieb genommen wurden, wenn die Gegenleistung für 
den Einzelumsatz € 20 nicht übersteigt. 
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Weitere Vereinfachungen gelten für folgende Unternehmen: 
• Onlineshops: Keine Registrierkassenpflicht (trotzdem Einzelaufzeichnungs- und Belegerteilungs-

pflicht!), wenn die Bezahlung nicht mit Bargeld erfolgt und eine Vereinbarung über eine Online-
Plattform zu Grunde liegt. 

• Eine kleine Erleichterung greift bei mobilen Unternehmern mit Außer-Haus-Geschäften (zB Physio-
therapeuten, Tierärzte, Fremdenführer, Warenverkäufe auf Märkten), für die grundsätzlich die Regist-
rierkassenpflicht gilt, wenn sie die Barumsatzgrenzen überschritten haben, und die für ihren Betrieb 
grundsätzlich eine Betriebstätte in einem fest umschlossenen Raum verwenden. Diese Unternehmer 
müssen vor Ort nur einen händischen Beleg erstellen (Beleg übergeben und Durchschrift aufbewah-
ren!), müssen diesen aber bei ihrer Rückkehr in den Betrieb zeitnah in der Registrierkasse nacher-
fassen. Auch hier gilt, dass jeder Umsatz einzeln eingebucht werden muss und nicht ein einheitlicher 
Sammelumsatz! 

• Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten: Registrierkassenpflicht für Altautomaten (Inbetrieb-
nahme vor dem 1.1.2016) erst ab 1.1.2027. 

• Bei einem geschlossenen Gesamtsystem (mehr als 30 Registrierkassen) muss nur eine Signatur-
erstellungseinheit bzw ein Signaturzertifikat vorhanden sein. Die Manipulationssicherheit geschlosse-
ner Systeme kann auf Antrag per Feststellungsbescheid von der zuständigen Abgabenbehörde bes-
tätigt werden, wenn ein Sachverständigengutachten beigebracht wird. 

 

1.3 Belegerteilungspflicht ab 1.1.2016 

Zusätzlich zur Registrierkassenpflicht besteht für jeden Unternehmer (bei Warenausgabe- und Dienstleis-
tungsautomaten erst ab 1.1.2017) ab 1.1.2016 die Belegerteilungspflicht. Der Kunde hat den Beleg 
entgegenzunehmen und bis außerhalb der Geschäftsräume mitzunehmen. Eine Verletzung der Entge-
gennahme– und Mitnahmepflicht ist nicht strafbar.  
Der Beleg muss ab 1.1.2016 folgende Angaben enthalten:  

- Eindeutige Bezeichnung des leistenden Unternehmens,  
- fortlaufende Nummer zur Identifizierung des Geschäftsvorfalls,  
- Datum der Belegausstellung,  
- Menge/handelsübliche Bezeichnung, 
- Betrag der Barzahlung.  

Ab 1.1.2017 sind noch zusätzliche Angaben erforderlich: Kassenidentifikationsnummer, Uhrzeit der Be-
legausstellung, Betrag der Barzahlung getrennt nach Steuersätzen, maschinenlesbarer Code (zB QR-
Code) zur Überprüfung der Signatur. 
 
TIPP: Der Beleg muss nicht unbedingt in Papierform ausgehändigt werden. Auch ein elektronischer Be-
leg kann ausgestellt werden, allerdings muss dieser unmittelbar nach der Zahlung zur Verfügung gestellt 
werden.  
 

1.4 Steuerliche Förderung der Kosten für die Registrierkasse 

Das BMF rechnet mit Kosten für die Anschaffung bzw Umrüstung einer „einfachen“ Registrierkasse inklu-
sive Sicherheitssystem von € 400 bis € 1.000. Eine Prämie iHv. € 200 für Anschaffungen zwischen 
1.3.2015 und 31.12.2016 sowie die sofortige Absetzbarkeit des Aufwands als Betriebsausgabe sollen die 
Kosten der Anschaffung abfedern.  
 
TIPP: Vergessen Sie nicht, die Prämie iHv € 200 mit Ihrer jährlichen Steuerklärung zu beantragen (frü-
hester Zeitpunkt der Geltendmachung: mit der Steuererklärung 2015). Diese wird Ihrem Abgabenkonto 
gutgeschrieben.  
 

1.5 Sanktionen bei Verstößen gegen die Registrierkassenpflicht  

• Die Nichtverwendung einer Registrierkasse führt dazu, dass die gesetzliche Vermutung der Ord-
nungsmäßigkeit der Bücher und Aufzeichnungen verloren geht. Dies führt in begründeten Fällen dazu, 
die sachliche Richtigkeit in Zweifel zu ziehen, was in der Regel eine Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen nach § 184 BAO nach sich zieht. Wird allerdings der Einzelaufzeichnungspflicht bei Ba-
rumsätzen durch eine lückenlose Dokumentation entsprochen und werden Einzelumsätze lediglich 
nicht in eine Registrierkasse eingetippt, bleibt für eine Schätzung nach § 184 BAO kein Raum. Nichts 
desto trotz stellt die Nichtverwendung einer Registrierkasse eine Finanzordnungswidrigkeit dar, die 
mit einem Strafrahmen bis € 5.000 bedroht ist. 
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• Die Nichtausfolgung eines Belegs stellt eine Finanzordnungswidrigkeit mit einem Strafrahmen bis € 
5.000 dar. Wie erwähnt bleibt die Nichtannahme des Belegs durch den Kunden sanktionslos. 

• Der neu eingeführte Tatbestand der vorsätzlichen Manipulation von Registrierkassen zielt auf 
Veränderungen, Löschung oder Unterdrückung von Daten automationsunterstützt geführter Aufzeich-
nungssysteme mithilfe eines Programms ab. Der Strafrahmen beträgt bis € 25.000.  

 
Hinweis: im Hinblick auf die zu erwartenden technischen und organisatorischen Schwierigkeiten bei der 
Umstellung auf eine elektronische Registrierkassa ist von Seiten der Politik angekündigt, von der Fest-
setzung der Strafen wegen Nichtverwendung einer Registrierkasse im ersten Halbjahr 2016 abzusehen. 
Eine entsprechende Regelung bleibt abzuwarten. 
 

1.6 Einzelaufzeichnungspflicht 

Wenn Sie bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung oder sonstigen Einkünften ebenfalls Barum-
sätze tätigen, müssen Sie sich zwar keine Registrierkasse anschaffen, die Barumsätze aber ab 1.1.2016 
einzeln aufzeichnen. 
 
 
 

2 Steuerreform 2015/16 – Mitarbeiterrabatte und Sachbezüge 

 
Im Rahmen der Steuerreform 2015/2016 wurden verschiedene Befreiungsbestimmungen adaptiert und 
soweit wie möglich an die Regelungen in der Sozialversicherung angepasst. Weiters erfolgten Änderun-
gen und Konkretisierungen bei den Sachbezügen. Eine kompakte Darstellung der wichtigsten Änderun-
gen findet sich im ebenfalls beigefügten Update zu Morscher’s Archiv zur Steuerreform wieder. In dieser 
Ausgabe wollen wir uns einige Änderungen genauer ansehen.  
 
Die Steuerbefreiung für den Haustrunk im Brauereigewerbe entfällt, da diese aus gesundheitspolitischen 
Gründen nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Auch die Steuerbefreiung für Beförderungen der Arbeitneh-
mer bei Beförderungsunternehmen (zB ÖBB, Verkehrsbetriebe) wird aufgehoben. Statt diesen beiden nur 
für spezielle Branchen geltenden Bestimmungen wird eine generelle Befreiungsbestimmung für Mit-
arbeiterrabatte im Gesetz aufgenommen. Das sogenannte „Jobticket“ (wenn der Dienstgeber die Kosten 
des Massenbeförderungsmittels für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte übernimmt) bleibt 
davon unberührt und ist weiterhin lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.  
 

2.1 Gesundheitsförderung/Prävention: 

Die Abgabenfreiheit der betrieblichen Gesundheitsförderung wird erweitert. Explizit werden nun neben 
Erholungs- und Kurheimen, Kindergärten, Betriebsbibliotheken und Sportanlagen auch die Dienste des 
Betriebsarztes aufgezählt. Die gesundheitsfördernden (Salutogenese) und die krankheitsvermeiden-
den (Prävention) Maßnahmen müssen im Leistungsangebot des Krankenversicherungsträgers enthalten 
sein. Damit zählen zB Ergo- und Physiotherapie auch zu den steuerfreien Leistungen. Allerdings führt der 
Gesetzeswortlaut grundsätzlich zu einer Beschränkung der betrieblichen Gesundheitsförderung, da das 
bestehende Angebot des Gesundheitswesens an Salutogenese und Prävention sehr umfangreich ist, 
aber nicht komplett in den Leistungsangeboten der Krankenkassen gedeckt ist. Impfungen sind hinge-
gen nicht von einem etwaigen Leistungsangebot abhängig. Die Maßnahmen müssen in arbeitgebereige-
nen oder angemieteten Einrichtungen und Anlagen stattfinden. Vom Arbeitgeber an einen Betreiber eines 
Fitnesscenters bezahlte Beiträge fallen jedenfalls nicht unter die Befreiung.  
 

2.2 Jubiläumsgeschenke: 

Gestrichen wird die Abgabenbegünstigung für Diensterfindungsprämien sowie die SV-Befreiung für Jubi-
läumsgeldzahlungen. Im Gegenzug dafür werden Sachgeschenke bis € 186 pro Jahr und Arbeitnehmer 
im Rahmen eines Firmen- oder Dienstjubiläums steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt.  
 
Beispiel: Alle Arbeitnehmer erhalten im Jahr 2016 anlässlich eines Firmenjubiläums ein Handy im Wert 
von € 150. Zusätzlich bekommt ein Arbeitnehmer im selben Jahr aufgrund seines zehnjährigen Dienstju-
biläums eine Weinflasche im Wert von € 70 geschenkt. Während € 186 steuerfrei sind, ist der Überhang 
iHv € 34 als Sachbezug steuerpflichtig.     
Sachzuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstaltung in Höhe von ebenfalls € 186 können daneben 
weiterhin steuerfrei gewährt werden.   
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2.3 Mitarbeiterkapitalbeteiligungen: 

Der Freibetrag für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung wird von € 1.460 auf € 3.000 angehoben. Durch eine 
erhöhte Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen sollen diese verstärkt an das Unternehmen gebun-
den werden.  
 

2.4 Begräbniskostenzuschuss:  

Ganz neu werden ab 1.1.2016 Zuwendungen des Arbeitgebers für das Begräbnis eines Arbeitnehmers, 
dessen Ehepartner oder Kinder als abgabenfrei angesehen. Einem Ehepartner gleich zu stellen ist der 
eingetragene Partner sowie der Lebensgefährte, mit dem man gemeinsam mit einem Kind in einer Le-
bensgemeinschaft lebt. 
 

2.5 Mitarbeiterrabatte: 

Mitarbeiterrabatte waren bisher grundsätzlich steuerpflichtig, wobei das Vorliegen und die Höhe des 
Sachbezugs in der Praxis häufig unklar war. Um eine Vereinheitlichung für alle Berufsgruppen herbeizu-
führen, sind ab 1.1.2016 Mitarbeiterrabatte, die allen oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern 
gewährt werden, bis maximal 20% steuerfrei (Freigrenze). Wird die Freigrenze überschritten, kommt ein 
Freibetrag von maximal € 1.000 pro Jahr und Mitarbeiter zur Anwendung. Der Arbeitgeber ist deshalb 
verpflichtet, genaue Aufzeichnungen zu führen. Die Bemessungsgrundlage für den Mitarbeiterrabatt stellt 
der Endpreis dar, den der Arbeitgeber dem fremden Letztverbraucher anbietet (übliche Preisnachlässe 
sind davon noch abzuziehen). Beträgt dieser Wert € 100 und verkauft der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
dasselbe Produkt um € 70 (Rabatt von über 20%), kommt die Freigrenze nicht zur Anwendung. In diesem 
Fall darf der geldwerte Vorteil im Jahr insgesamt nicht über € 1.000 (Freibetrag) liegen, da ansonsten der 
übersteigende Betrag als laufender Bezug zu versteuern ist. 
 

2.6 Dienstautos: 

Der Sachbezug für Dienstautos erhöht sich ab 1.1.2016 von 1,5 % auf 2 % der Anschaffungskosten, 
wenn der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs mehr als 130g/km beträgt. Dieser Betrag ist mit € 960 pro Mo-
nat gedeckelt. Wird das Dienstauto privat maximal 6.000 km pro Jahr genutzt, kann der halbe Sachbezug 
angesetzt werden. Dieser kann maximal € 480 pro Monat betragen. Um dem Umweltgedanken Rechnung 
zu tragen, ist somit bei PKWs mit einem niedrigeren CO2-Ausstoß weiterhin ein Sachbezug von 1,5 % 
anzuwenden. Dieser CO2-Grenzwert reduziert sich jährlich bis 2020 (siehe Tabelle), da durch den tech-
nologischen Fortschritt mit jährlich niedrigeren Emissionswerten zu rechnen ist: 
 

Jahr der Anschaffung CO2-Grenzwert 

2016 (und früher) 130 g/km 

2017 127 g/km 

2018 124 g/km 

2019 121 g/km 

2020 118 g/km 

 
Für die Berechnung des Sachbezugs ist immer das Jahr der Anschaffung des PKWs maßgeblich. Es 
gilt jener CO2-Grenzwert, der im Jahr der Anschaffung des Fahrzeugs gültig ist. Für das Jahr 2016 und 
früher angeschaffte PKW gilt der CO2-Grenzwert von 130g/km. 
 
Beispiel 1: Im Jahr 2012 wurde ein Pkw mit einem CO2-Ausstoß von 140 g/km (> Grenzwert 130g/km) um 
€ 30.000 angeschafft. Der Sachbezug für die Jahre 2012 bis 2015 beträgt € 450 pm (= 1,5 % von 
30.000). Ab dem Jahr 2016 kommt die neue Regelung zur Anwendung. Da der Grenzwert überschritten 
ist, erhöht sich der Sachbezug auf 2% und beträgt ab 2016 dann € 600 pm (= 2 % von 30.000).  
 
Beispiel 2: Im Jahr 2017 wird ein Pkw mit einem CO2-Ausstoß von 125 g/km (< Grenzwert 127 g/km) um 
€ 30.000 angeschafft. Da der Grenzwert im Jahr 2017 nicht überschritten wird, beträgt der Sachbezug € 
450 (= 1,5 % von 30.000). Dieser Betrag ändert sich auch für die Folgejahre nicht, da der maßgebliche 
Zeitpunkt für die Beurteilung des Überschreitens der CO2-Grenzwerte das Jahr der Anschaffung ist. 
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Der CO2-Grenzwert gilt auch für Gebrauchtwagen. Elektroautos sind vom Sachbezug gänzlich befreit 
und berechtigen auch zum Vorsteuerabzug (Achtung: die Luxusgrenze von € 40.000 beachten). Dagegen 
fallen Hybridfahrzeuge nicht unter die Befreiung, da deren Verbrennungsmotor CO2 ausstößt. 
 
TIPP: Es lohnt sich, bereits jetzt einen Blick in den Zulassungsschein zu machen. Die Lohnverrechnung 
benötigt bis spätestens Jänner 2016 die Information über den CO2-Wert. Andernfalls sind generell 2% als 
Sachbezug anzusetzen. 
 
 
 

3 Anmerkungen zur Grunderwerbsteuer nach der Steuerreform 2015/16  

 
Im Morscher’s Archiv zur Steuerreform 2015/2016 wurde bereits ausführlich über die Neuerungen bei der 
(va unentgeltlichen) Übertragung von Immobilien berichtet. Einer der Kernpunkte der Reform ist die He-
ranziehung des Grundstückswerts als Bemessungsgrundlage anstelle des Einheitswerts. Die angekün-
digte Verordnung zur Berechnung des Grundstückswerts liegt aber bisher (auch nicht als Entwurf) noch 
nicht vor, sodass Vergleichsrechnungen, ob die alte oder die neue Regelung günstiger ist, derzeit in vie-
len Fällen noch schwer möglich sind.  
 
In folgenden Fällen kann aber bereits jetzt vermutet werden, dass eine Besteuerung ab dem 1.1.2016 
günstiger kommen kann: 

- Bei Umgründungen wird künftig die Grunderwerbsteuer (GrESt) mit 0,5 % vom Grundstückswert 
berechnet (bisher 3,5 % vom zweifachen Einheitswert). Überträgt man die bisherige „Faustfor-
mel“, dass der Verkehrswert ungefähr dem 10-fachen Einheitswert entspricht, auf den Grund-
stückswert, ergibt sich ab 2016 eine Belastung von 0,5 % statt derzeit 0,7 % (2-facher EHW ent-
spricht ungefähr 20 % des Grundstückswerts, davon 3,5 %). 

- Bei der Anteilsvereinigung oder Übertragung aller Anteile wird die GrESt ab 2016 ebenfalls mit 
0,5 % vom Grundstückswert berechnet (bisher 3,5 % vom dreifachen EHW). Nach obiger Faust-
formel ergibt sich damit ab 2016 eine Belastung von 0,5 % statt derzeit 1,05 %. Selbstverständ-
lich gilt diese Überlegung nur, wenn zwangsläufig 100 % der Anteile übertragen werden müssen. 

 
 
 

4 Änderungen in der Sozialversicherung 

 
Mit dem Steuerreformgesetz 2015/16 wurden auch zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Sozialversi-
cherung, die zu einer Verwaltungsvereinfachung für Unternehmen führen sollen, beschlossen. Die Ände-
rungen treten mit 1.1.2016 in Kraft. Auf folgende wichtige Änderungen ist hinzuweisen: 

• Die Beitragssätze für Arbeiter und Angestellte in der Krankenversicherung werden vereinheitlicht. 
Sie betragen ab 1.1.2016: 
 

 Dienstnehmeranteil Dienstgeberanteil 

Arbeiter 3,87 % (bisher 3,95 %) 3,78 % (bisher 3,70 %) 

Angestellte 3,87 % (bisher 3,82 %) 3,78 % (bisher 3,83 %) 

 
• Die Beitragssätze für Lehrlinge in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung werden neu geregelt 

(KV neu: 3,35 %, keine Befreiung in den ersten beiden Lehrjahren; AV-Beitrag neu: 2,4 % pa statt 6 % 
im letzten Lehrjahr). 

• Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage wird 2016 außertourlich um € 90 erhöht. Unter Berück-
sichtigung der laufenden Aufwertung wird sie daher voraussichtlich € 4.860 pm betragen. 

• Anpassung der nicht als Entgelt geltenden Bezüge an die einkommensteuerlichen Bestimmungen 
(siehe Pkt 1.) 

• Die Mindestbeitragsgrundlagen im GSVG werden ab 1.1.2016 auf das Niveau der Geringfügigkeits-
grenze nach dem ASVG gesenkt (voraussichtlich € 415,72 pm). 
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Das kürzlich veröffentlichte Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) enthält ua eine Reihe von Maß-
nahmen zur Eindämmung des Sozialbetruges durch Scheinfirmen, Vermeidung der missbräuchlichen 
Inanspruchnahme von Krankenständen sowie Verhinderung der unrechtmäßigen Verwendung der E-
card.  Rechtskräftig als Scheinunternehmer festgestellte Unternehmen werden vom BMF im Internet 
veröffentlicht. Auftraggeber, die bewusst oder grob fahrlässig ein Scheinunternehmen zur Abwicklung 
eines Auftrags einsetzen, haften für die Löhne der eingesetzten Arbeitnehmer. 
Dienstgeber haben ab 1.1.2016 alle Meldungen an die Sozialversicherung – abgesehen von der Anmel-
dung vorweg per Telefon oder Telefax – elektronisch zu erstatten (Ausnahme: Dienstgeber in Privat-
haushalten). Mit dem Meldepflicht-Änderungsgesetz werden ab dem 1.1.2017 übrigens die Meldepflich-
ten für Dienstgeber reduziert. 
 
 
 

5 Reform des Erbrechts 

 
Das vor kurzem veröffentliche Erbrechts-Änderungsgesetz enthält nicht nur eine umfassende Überarbei-
tung des geltenden Erbrechts, sondern auch eine Umsetzung der EU-Erbrechtsverordnung. Die Ände-
rungen infolge der Implementierung der EU-Erbrechtsverordnung sind mit 17.8.2015 in Kraft getreten, die 
sonstige Reform des Erbrechts tritt erst mit 1.1.2017 in Kraft. Es gibt also noch genügend Zeit, sich 
mit den neuen Bestimmungen anzufreunden. Die für die Praxis wichtigsten Änderungen sind wie folgt: 
• Geltung der EU-Erbrechtsverordnung: Die EU-Erbrechtsverordnung gilt nicht für Großbritannien, 

Irland und Dänemark. Sie bestimmt bei grenzüberschreitenden Erbschaften, dass nicht mehr die 
Staatsbürgerschaft, sondern der sogenannte gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt des Todes für 
die Anwendung des Erbrechts maßgeblich ist. Der gewöhnliche Aufenthalt wird dort angenommen, 
wo der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen familiären und sozialen Lebensmittelpunkt hatte. 
Das danach anzuwendende Erbrecht ist dann in allen Staaten anzuwenden, in denen Vermögen des 
Erblassers vorliegt. Davon abweichend kann der Erblasser in seinem Testament aber festlegen, wel-
ches Erbrecht zur Anwendung kommen soll. 

• Wichtige Neuerungen aus dem künftigen Erbrecht: Die erbrechtlichen Bestimmungen des ABGB 
stammen Großteils aus dem Jahr 1811 und wurden nicht nur sprachlich, sondern auch an die geän-
derten Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts angepasst. 
- Erbrecht der Lebensgefährten: Derzeit haben Lebensgefährten keinen Erbanspruch, sofern sie 

nicht in einem Testament begünstigt wurden. Künftig gilt ein außerordentliches Erbrecht für Le-
bensgefährten. Gibt es keine gesetzlichen Erben wie Kinder, Ehegatten, eingetragene Partner, 
Eltern oder Geschwister, hat der Lebensgefährte des Erblassers künftig das alleinige Erbrecht, 
sofern er mit dem Erblasser als dessen Lebensgefährte zumindest in den letzten drei Jahren vor 
dem Tod des Verstorbenen im gemeinsamen Haushalt gelebt hat. 

- Pflegevermächtnis: Einer dem Verstorbenen nahe stehenden Person, die diesen in den letzten 
drei Jahren vor seinem Tod mindestens sechs Monate in nicht bloß geringfügigem Ausmaß ge-
pflegt hat, gebührt dafür eine gesetzliches Vermächtnis, soweit nicht eine Zuwendung gewährt 
oder ein Entgelt vereinbart wurde. Die Höhe des Vermächtnisses richtet sich nach Art, Dauer und 
Umfang der Leistungen. 

- Minderung des gesetzlichen Pflichtteils: Neu ist künftig auch, dass der Erblasser den Pflichtteil 
im Testament auf die Hälfte verkürzen kann, wenn er und der Pflichtteilsberechtigte zumindest 
über einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Verfügenden nicht mehr in einem Naheverhältnis 
standen. Derzeit kann der Erblasser die Verkürzung des Pflichtteils nur dann wirksam verfügen, 
wenn nie ein Naheverhältnis zum Pflichtteilsberechtigten bestanden hat. 

- Fälligkeit des Pflichtteils: Der Pflichtteilsanspruch wird künftig in allen Fällen mit dem Tod des 
Erblassers erworben. Fällig ist der Pflichtteil aber erst ein Jahr nach dem Tod des Verstorbenen. 
Bis zur Zahlung des Pflichtteils stehen dem Pflichtteilsberechtigten die gesetzlichen Zinsen von 4 
% pa zu. 

- Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten oder eingetragenen Partners: Künftig wird das 
Erbrecht des Ehegatten oder eingetragenen Partners gestärkt. Geschwister und Großeltern des 
Verstorbenen werden gegenüber der geltenden Rechtslage verdrängt. In diesem Fall erbt der 
Ehegatte oder eingetragene Partner zur Gänze. 

- Pflichtteilsanrechnung: Gegenüber der geltenden Rechtslage werden die Anrechnungen auf 
den Pflichtteil ergänzt. So gilt künftig neben jeder Vermögenswidmung an eine Privatstiftung auch 
die Einräumung der Stellung als Begünstigter einer Privatstiftung, soweit ihr der Verstorbene sein 
Vermögen gewidmet hat, als anrechnungspflichtige Schenkung. 
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6 Strafrechtsänderungsgesetz 

 
Mit dem jüngst veröffentlichten Strafrechtsänderungsgesetz 2015 wurden nicht nur umfassende Ände-
rungen im Strafgesetzbuch, sondern auch wichtige Änderungen im AktG und GmbHG vorgenommen. 
Sämtliche relevanten Änderungen treten mit 1.1.2016 in Kraft. Die für die Praxis wichtigsten Neuerun-
gen sind: 
• Implementierung der Business Judgement Rule: Im AktG und im GmbHG wurde das unternehme-

rische Ermessen in Anlehnung an die US-amerikanische Business Judgement Rule verankert. Dem-
nach handelt künftig ein Vorstandsmitglied oder ein Geschäftsführer jedenfalls dann im Einklang mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters, wenn er sich bei einer unter-
nehmerischen Entscheidung nicht von sachfremden Interessen leiten lässt und auf der Grundlage an-
gemessener Informationen annehmen darf, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. 

• Präzisierung des Untreuetatbestands: Im Strafgesetzbuch wurde der Befugnismissbrauch dahinge-
hend präzisiert, dass ein Befugnismissbrauch künftig nur dann vorliegt, wenn ein Machthaber in un-
vertretbarer Weise gegen solche Regeln verstößt, die dem Vermögensschutz des wirtschaftlich Be-
rechtigten dienen. Neben der Präzisierung des Befugnismissbrauchs wurden die Schwellenwerte für 
die qualifizierten Strafdrohungen angehoben. Derzeit ist noch die Herbeiführung eines € 3.000 über-
steigenden Schadens mit einer Strafe bis zu drei Jahren und eines € 50.000 übersteigenden Scha-
dens mit einer Strafe von einem bis 10 Jahre bedroht. Diese Qualifikationswerte werden ab 1.1.2016 
auf € 5.000 bzw € 300.000 angehoben. An der Höhe der Strafdrohung ändert sich nichts. Die im Initia-
tivantrag zur Änderung des Untreuetatbestands noch enthaltene Regelung, wonach die Strafbarkeit 
einer Untreuehandlung bei Zustimmung des Machthabers bzw wirtschaftlich Berechtigten ausge-
schlossen werden sollte (Reaktion auf das Libro-Urteil des OGH), wurde nicht ins Gesetz übernom-
men. 

• Präzisierung des Sozialbetrugs: Derzeit ist das betrügerische Vorenthalten von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Zuschlägen nach dem BUAG strafbar. Künftig wird bereits das betrügerische An-
melden zur Sozialversicherung oder BUAK  strafbar. Dabei wird nicht nur die Anmeldung einer Person 
zur Sozialversicherung oder BUAK strafbar, sondern auch die Vermittlung derartiger Anmeldungen 
oder das In-Auftrag-Geben einer derartigen Anmeldung. Bestehen bleibt aber, dass die vollständige 
Bezahlung der Beiträge strafbefreiend wirkt. Die Tat ist wie bisher mit einer Strafe bis zu drei Jahren 
bedroht. Im Fall der Gewerbsmäßigkeit oder der Anmeldung einer größeren Anzahl von Personen 
(nach den EB ab 10 Personen) gilt eine Strafdrohung von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

• Reform des Bilanzstrafrechts: Die schon seit Jahren angekündigte und wohl überfällige Reform der 
Bilanzdelikte wurde nun vorgenommen. Dabei wurde die Variante der Zentralisierung der Strafbe-
stimmung im StGB anderen Möglichkeiten (zB Zentralisierung der Strafbestimmung im UGB wie in 
Deutschland) vorgezogen. Die derzeit in vielen Materiengesetzen des Gesellschafts- und Kapital-
marktrechts verankerten Straftatbestände weichen in Einzelheiten und hinsichtlich der Strafdrohung 
voneinander ab. Künftig gilt ein einheitlicher Straftatbestand mit einheitlicher Strafdrohung.  
- Die Strafdrohung beträgt künftig einheitlich zwei Jahre, im Fall börsennotierter Gesellschaften 

drei Jahre. Durch die Erhöhung der Strafdrohung von bislang (in der Regel) einem Jahr auf zwei 
Jahre verlängert sich automatisch die Verjährungsfrist von derzeit drei Jahren auf künftig fünf 
Jahre. Daher sieht eine Übergangsregelung vor, dass für Bilanzdelikte, deretwegen am 
31.12.2015 bereits ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, die Verjährungsfristen nach der bis zu 
diesem Stichtag geltenden Strafdrohung zu berechnen sind.  

- Durch die Vereinheitlichung des Straftatbestands im StGB werden künftig auch bisher nicht er-
fasste Rechtsträger wie Sparkassen, kapitalistische Personengesellschaften, große Vereine und 
vergleichbare ausländische Verbände, wenn eine Zweigniederlassung im Inland im Firmenbuch 
eingetragen ist, erfasst.  

- Künftig wird zwischen Taten von Entscheidungsträgern der erfassten Verbände und Taten von 
externen Prüfern (Abschlussprüfer, Gründungsprüfer, Sonderprüfer, Verschmelzungsprüfer, 
Spaltungsprüfer, Revisor, Stiftungsprüfer, Mitglied der Prüfungskommission beim ORF) differen-
ziert.  

- Die Tathandlungen wurden gegenüber der geltenden Rechtslage präzisiert und gleichzeitig ent-
schärft. Eine vorsätzliche Falschdarstellung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage eines 
Verbands ist künftig nur mehr dann strafbar, wenn diese Falschdarstellung eine bedeutsame we-
sentliche Information darstellt, die Falschdarstellung unvertretbar ist und außerdem noch geeig-
net ist, einen erheblichen Schaden für den Verband, dessen Gesellschafter, Mitglieder oder 
Gläubiger oder für Anleger herbeizuführen.  
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- Die pönalisierte Strafhandlung der Prüfer besteht künftig darin, in einem Prüfungsbericht oder in 

einem Vortrag oder einer Auskunft in der Versammlung der Mitglieder des Verbands in unvertret-
barer Weise wesentliche Informationen falsch oder unvollständig darzustellen oder zu verschwei-
gen. Auch diese Fehldarstellung ist aber nur dann strafbar, wenn diese geeignet ist, einen erheb-
lichen Schaden für den Verband, dessen Gesellschafter, Mitglieder oder Gläubiger oder für Anle-
ger herbeizuführen.  

- Schließlich gilt künftig die Möglichkeit einer tätigen Reue durch freiwillige Berichtigung der fal-
schen Angaben oder durch Nachtrag der fehlenden Angaben, bevor die Bezug habenden Ver-
sammlungen beendet sind, Berichte vorgelegt oder Eintragungen im Firmenbuch angeordnet 
wurden.  

- Die meisten Strafbestimmungen in den Materiengesetzen werden mit 31.12.2015 aufgehoben. 
 
 
 

7 Highlights aus dem Wartungserlass 2015 zu den EStR 

Mit dem Wartungserlass 2015 wurden nunmehr ua die seit dem Jahr 2013 ergangenen gesetzlichen Än-
derungen und Judikate eingearbeitet. Im Folgenden sollen einige wichtige Änderungen dargestellt wer-
den.  

7.1 Fruchtgenuss 

Damit einem Fruchtgenussberechtigten die Einkünfte zugerechnet werden, muss er unter anderem auf 
die Einkünfteerzielung Einfluss nehmen. In der Rz 111 der EStR wurde nun ergänzt, dass eine Einfluss-
nahme nicht vorliegt, wenn lediglich bereits abgeschlossene Mietverträge aufrecht erhalten oder Investiti-
onsentscheidungen bloß im Rahmen von Beschlüssen einer Wohnungseigentümergemeinschaft mitge-
troffen werden.  
Soll der Fruchtgenussberechtigte auch als wirtschaftlicher Eigentümer behandelt werden (und damit auch 
zur Abschreibung berechtigt sein) muss im Fruchtgenussvertrag vereinbart sein, dass der Fruchtgenuss-
berechtigte die Veräußerung des Grundstücks erwirken kann und dabei eine Wertsteigerung des Grund-
stücks lukrieren darf bzw eine allfällige Wertminderung dem Eigentümer ersetzen muss. Unverändert 
bleibt aber die Regelung in Rz 112 EStR, dass beim Vorbehaltsfruchtgenuss der Fruchtgenussberechtig-
te dem neuen Eigentümer eine Substanzabgeltung in Höhe der Abschreibung zahlen kann. Die Regelung 
über die Substanzabgeltung soll nunmehr nach Rz 6485 EStR auch bei Fünfzehntelabsetzungen im Falle 
des Vorbehaltsfruchtgenusses gelten.  
 

7.2 Erhaltungsaufwand bei Gebäuden 

In Rz 3178 EStR wird zur Klarstellung ergänzt, dass die Erneuerung bzw Sanierung eines Badezimmers, 
von Böden oder technischen Installationen keinen Herstellungsaufwand darstellt. 
 

7.3 (gesetzwidrige) Abzinsung von langfristigen Verbindlichkeiten 

Im Wartungserlass wird ausführlich dargestellt, wie künftig (dh für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.7.2014 
beginnen) mit der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen vorzugehen ist. Völlig überraschend und 
ohne gesetzliche Deckung wird – auch im Widerspruch zum UGB - in der Rz 3309c EStR nunmehr 
verlangt, dass auch langfristige, formal unverzinste oder nicht marktüblich verzinste Verbindlichkeiten 
abzuzinsen sind, wenn der Vorteil aus der fehlenden Verzinsung nicht durch andere wirtschaftliche 
Nachteile entsprechend kompensiert wird und der Verbindlichkeit zweiseitig verbindliche Verträge zu 
Grunde liegen. Diese Rechtsansicht soll für Wirtschaftsjahre, die ab 1.1.2015 beginnen, gelten. 
  

7.4 Aufgabe der Opfertheorie 

Wird ein abbruchreifes Haus erworben, sind unverändert der Buchwert und die Abbruchkosten den An-
schaffungskosten des Grund und Bodens zuzurechnen. Wird hingegen ein verwendbares Gebäudes 
abgerissen (unabhängig davon, ob das Gebäude zuvor angeschafft wurde oder bereits länger dem Be-
trieb dient), stellen der Buchwert und die Abbruchkosten sofort abzugsfähigen Aufwand dar. 
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7.5 Tauschgeschäfte bei Grundstücken 

Der Tausch von Wirtschaftsgütern stellt jeweils eine Anschaffung und Veräußerung dar und führt  grund-
sätzlich als entgeltliches Geschäft zu einer Realisierung von stillen Reserven. Wenn aber unter nahen 
Angehörigen Grundstücke getauscht werden, deren Werte sich um mehr als 50 % unterscheiden, liegt 
nach Rz 6626 EStR ein unentgeltliches Rechtsgeschäft vor und die getauschten Grundstücke werden 
unentgeltlich erworben. 
 

7.6 Veräußerungsgewinn - kapitalistischer Mitunternehmeranteil 

Bisher ist man davon ausgegangen, dass bei Veräußerung einer kapitalistischen Mitunternehmerbeteili-
gung der Hälftesteuersatz zur Anwendung kommt, wenn die Veräußerung im Zuge der Beendigung einer 
Erwerbstätigkeit erfolgt. Ab der Veranlagung 2015 ist die Veräußerung der kapitalistischen Mitunterneh-
merbeteiligung auch bei zeitlicher Nähe zur Beendigung der Erwerbstätigkeit nicht mehr begünstigt. 
Die im Begutachtungsentwurf vorgesehene Regelung, dass bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach 
einer Betriebsveräußerung oder - aufgabe rückwirkend der Hälftesteuersatz wegfällt, ist erfreuerlicher-
weise nicht in die Endfassung aufgenommen worden. 
 
 
 

8 Splitter 

 
VwGH zur DB-Pflicht einer freiwilligen Abfertigung 
Laut VwGH ist eine freiwillige Abfertigung auch dann vom Dienstgeberbeitrag befreit, wenn sie 
nicht mit den begünstigten Steuersätzen nach § 67 Abs 6 EStG versteuert werden kann, weil eine An-
wartschaft gegenüber einer Mitarbeitervorsorgekasse besteht. Damit widerspricht der VwGH den Ausfüh-
rungen in den Durchführungsrichtlinien zum FLAG. 
 
BMF: Kleines Vereinsfest und Künstlerauftritte 
Die Vereinsrichtlinien sehen als Voraussetzung für ein kleines Vereinsfest unter anderem vor, dass Un-
terhaltungseinlagen grundsätzlich nur von Vereinsmitgliedern dargeboten werden dürfen. Es dürfen aber 
fremde Musikgruppen oder Künstlergruppen engagiert werden, wenn diese Gruppen üblicherweise für 
ihre Auftritte nicht mehr als € 800 pro Stunde verrechnen, wobei das konkrete Auftrittsentgelt für das zu 
beurteilende Fest dabei unbeachtlich ist. Das zulässige Auftrittsentgelt wurde nunmehr erlassmäßig auf € 
1.000 erhöht. Die Neuregelung ist auf alle nicht veranlagten Fälle sowie auf alle beim Finanzamt zum 1. 
10. 2015 anhängigen Fälle anzuwenden, in denen noch keine Beschwerdevorentscheidung ergangen ist. 
 
EuGH: Zuwendungen an ausländische Begünstigte – Anrechnung der Zwischensteuer  
Gewährt eine Privatstiftung inländischen Begünstigten Zuwendungen, wird sie insoweit von der Zwi-
schensteuer befreit bzw erhält die entrichtete Zwischensteuer gutgeschrieben. Werden Zuwendungen an 
ausländische Begünstigte bezahlt, erfolgt keine Befreiung von der Zwischensteuer, wenn der ausländi-
sche Begünstigte auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens eine Befreiung von der Kapitaler-
tragsteuer beansprucht. Der EuGH hat nunmehr entschieden, dass diese Regelung der Kapitalverkehrs-
freiheit widerspricht. 
 
BMF-Info zur Gruppenbesteuerung bei Liquidation   
Das BMF hat als Reaktion auf ein VwGH-Erkenntnis eine Information zu den Auswirkungen des Eintritts 
in die Liquidation von Gruppenträger und Gruppenmitgliedern auf den Bestand der Unternehmensgruppe 
veröffentlicht, in der die bisherige Rechtsansicht zu den Rechtsfolgen grundlegend geändert wurde. Da-
nach wird eine bestehende Unternehmensgruppe jedenfalls aufgelöst, wenn der Gruppenträger in die 
Liquidation eintritt. Beschließt ein Gruppenmitglied die Liquidation  (oder tritt der Konkursfall ein), schei-
den alle untergeordneten Gruppenmitglieder aus der Unternehmensgruppe aus, mit denen das in Liqui-
dation eintretende Gruppenmitglied als beteiligte Körperschaft verbunden ist. Auf Grund massiver Ein-
wendungen des Fachsenats für Steuerrecht hat das BMF zumindest den Anwendungszeitpunkt verscho-
ben. Die geänderte Rechtsansicht ist daher erst anzuwenden, wenn Gruppenträger oder Gruppenmitglie-
der einen Auflösungstatbestand nach dem 6.7.2015 (Tag der Veröffentlichung der ursprünglichen Info 
des BMF) verwirklicht haben. 
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VwGH: Gesellschafterverrechnungskonto – verdeckte Ausschüttung 
Der VwGH hat in zwei Erkenntnissen zum Thema verdeckte Ausschüttungen bei Gesellschafterdarlehen 
Stellung genommen und seine bisherige Rechtsansicht konkretisiert. Anders als das BFG bzw davor der 
UFS, die in ihren Entscheidungen überwiegend auf Grund des Fehlens formaler Kriterien eine verdeckte 
Ausschüttung annehmen, zieht der VwGH einen anderen Prüfungsmaßstab heran.  
Das alleinige Abstellen auf formale Kriterien wertet der VwGH als Verkennung der Rechtslage. Nur wenn 
es an einem Rückforderungsanspruch fehlt, oder aufgrund gewichtiger Gründe die Rückzahlungsabsicht 
zu verneinen ist, kann von einer verdeckten Ausschüttung ausgegangen werden. Eine ernstliche Rück-
zahlungsabsicht fehlt dann, wenn die Forderung an den Gesellschafter zum Zeitpunkt der „Darlehensver-
gabe“ nicht werthaltig ist.  
Eine fehlende vertragliche Vereinbarung sowie ein Unterlassen der Verzinsung des Verrechnungskontos 
sind nach Ansicht des VwGH für die steuerliche Behandlung des Gesellschafterdarlehens nur entschei-
dungsrelevant, wenn diese auf das Fehlen einer ernsthaften Rückzahlungsabsicht schließen lassen. Für 
die steuerliche Behandlung von Gesellschafterentnahmen ist es somit neben der Dokumentation des 
Rückzahlungswillens bzw. der ausreichenden Bonität aber weiterhin ratsam, auch die formalen Kriterien 
zu beachten. Dabei empfiehlt es sich, im Rahmen einer fremdüblichen vertraglichen Vereinbarung eine 
Obergrenze für die Ausnutzung des Verrechnungskontos festzulegen (um überhaupt von einem Verrech-
nungskonto sprechen zu können). Weiters sollten nicht nur Entnahmen, sondern auch Gutschriften ver-
bucht sein, um den Rückzahlungswillen zu dokumentieren. 
 


